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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

«Der Bundesrat will für einmal nicht die Welt verbessern, (...) er will ein ganz kleines
Steuerproblem lösen», beteuerte Finanzminister Maurer gegen Ende der
nationalrätlichen Debatte zur Erhöhung des Steuerabzugs von Kosten für die
Betreuung von Kindern durch Dritte in der Frühjahrssession 2019. Der Bundesrat hatte
beabsichtigt, im Rahmen seiner Fachkräfte-Initiative den Steuerabzug für externe
Kinderbetreuung zu erhöhen, um so für Personen mit hohen Einkommen Anreize zu
schaffen, sich trotz Kindern stärker in die Arbeitswelt zu integrieren. Finanzminister
Maurer rechnete mit etwa 2500 Vollerwerbsstellen, die so besetzt werden könnten. Das
beschränkte Zielpublikum der Massnahme erachteten aber verschiedene
Kommissionsminderheiten als diskriminierend – diese reichten folglich weiterführende
Vorschläge ein. 
Den Anfang machte Jacqueline Badran (sp, ZH) mit einem Rückweisungsantrag an die
WAK-NR: Diese solle anstelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderung einen
Systemwechsel hin zu einem Gutschriftensystem für Kinder einrichten, durch das
Familien unabhängig von Lebensform und Einkommen für jedes Kind eine Gutschrift
erhielten. Die bisherigen Kinderabzüge sollten hingegen gestrichen werden. Dadurch
könne die Ungleichbehandlung der Familien aufgrund ihrer Einkommenshöhe durch die
bisherige Regelung korrigiert werden. Der Nationalrat folgte diesem Antrag nicht und
sprach sich mit 134 zu 54 Stimmen für Eintreten aus. 
Regula Rytz (gp, BE) erachtete Familien mit hohen Einkommen durch die aktuelle
Regelung als benachteiligt, da diese die Betreuungsplätze durch ihre Steuern
finanzierten, selbst aber keine finanzielle Unterstützung erhielten und die vollständigen
Betreuungstarife bezahlen müssten. Daher wollte sie diese Familien entlasten, indem
der vom Bundesrat vorgesehene Abzug auf die Betreuung in institutionellen
Betreuungsformen wie Kitas, Tagesschulen, Tagesfamilien oder Tagesmütter begrenzt
würde. Dadurch könne überdies verhindert werden, dass die Kosten von privat
angestellten Nannys, die überdies Hausarbeit verrichteten, ebenfalls abgezogen werden
könnten, argumentierte Rytz. Ihr Antrag fand jedoch nur in der SP und bei den Grünen
Unterstützung und wurde mit 139 zu 52 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) verworfen. 
Auch Thomas Aeschi (svp, ZG) argumentierte mit einer Ungleichbehandlung
verschiedener Familien: Er kritisierte, dass die Vorlage nur jenen Familien
Betreuungsabzüge gewähre, die ihre Kinder gegen Entgelt fremdbetreuen liessen.
Familien, die ihre Kinder selbst betreuten oder private Lösungen gefunden hätten,
würden so diskriminiert. Darum schlug er vor, den Abzug der
Kinderdrittbetreuungskosten auch dann zu gewähren, wenn keine direkten Kosten
anfielen. Diese Lösung – gemäss Kommissionssprecherin Kathrin Bertschy (glp, BE) von
der Kommission als Neuauflage der SVP-Familieninitiative eingestuft – fand nur bei
einem Grossteil der SVP-Fraktion, der Hälfte der CVP/EVP-Fraktion und bei einem
Mitglied der BDP Anklang und wurde folglich mit 116 zu 74 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
abgelehnt. 
In eine ähnliche Richtung ging der Einzelantrag Kutter (cvp, ZH), der die allgemeinen
Kinderabzüge, also unabhängig von der Betreuungssituation der Kinder, von CHF 6'500
auf CHF 10'000 erhöhen wollte. Trotz des Einwands des Finanzministers, dass ein
Vorschlag, der CHF 350 Mio. koste, nicht einfach angenommen werden könne, ohne
dass er zuvor in der Vernehmlassung gewesen sei, stimmte ihm der Rat mit 100 zu 92
Stimmen (bei 1 Enthaltung) zu: Die Fraktionen der SVP und der CVP/EVP sowie eine
Mehrheit der BDP-Fraktion stellten sich hinter die höheren Kinderabzüge. 
In der Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 131 zu 48 Stimmen (bei 14
Enthaltungen) für die Vorlage aus. Die Nein-Stimmen stammten von den Mitgliedern der
SP, von einem Teil der Grünen sowie von einzelnen SVP-Mitgliedern. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Im Frühjahr 2019 stand im Nationalrat die Beratung zur Genehmigung der Konvention
von Faro an. Die Kommissionssprecher Philipp Kutter (cvp, ZH) und Jacques-André
Maire (sp, NE) hielten die grosse Kammer in ihren Voten dazu an, der
Kommissionsmehrheit zu folgen und der Vorlage zuzustimmen. Die WBK-NR hatte
bereits im Januar 2019 mit 13 zu 8 Stimmen bei 4 Enthaltungen das Abkommen zur
Annahme empfohlen. Faro sei nicht nur der Name jener portugiesischen Stadt, die
namensgebend für die vorliegende Vorlage sei, sondern auch das italienische Wort für
Leuchtturm, führte Kutter in seinen Erläuterungen aus. Genau wie ein Leuchtturm den
Schiffen den Weg weise, wolle diese Konvention nun einen Weg weisen, wie man die
Bedeutung des gemeinsamen Kulturerbes für die Gesellschaft steigern könne. Geprägt
von den Erfahrungen, die man in den 1990er-Jahren im Balkankonflikt gemacht habe,
solle das Abkommen dazu beitragen, der Instrumentalisierung des Kulturerbes für
ideologische, ethnische oder religiöse Zwecke entgegenzuwirken. Diese habe in den
letzten Jahren gerade im Zusammenhang mit dem Islamischen Staat (IS) und den Taliban
wieder stark zugenommen und eine massive Zerstörung des Kulturerbes in Syrien, dem
Irak und Afghanistan zur Folge gehabt. Anders als die UNESCO-Abkommen, die primär
auf die Erstellung von Listen und Inventaren sowie entsprechende Massnahmen zu
deren Schutz fokussierten, verpflichte die Konvention von Faro in allgemeiner Weise
zur Anerkennung und Förderung des Kulturerbes, wie Kutter differenzierte. Maire wies
in seiner Erläuterung darauf hin, dass die Kommissionsminderheit der Vorlage aus zwei
Gründen ablehnend gegenüberstand: Erstens müsse man hinsichtlich der
verhältnismässig geringen Anzahl an Ländern, die das Abkommen bereits ratifiziert
hätten, etwas vorsichtig sein und zweitens bestünden Bedenken, dass gewisse
Aktivisten das Abkommen dazu nutzen könnten, geltendes Schweizer Recht zu
begrenzen – beispielsweise durch einen extremen Schutz des Erbes, um den Bau von
Anlagen für erneuerbare Energien zu verhindern. Mit eben dieser Frage nach der
möglichen Bekämpfung von Bauprojekten für Windkraft-, Solar- oder Biogasanlagen,
die mit dieser Konvention begünstigt werden könnte, konfrontierte Isabelle Chevalley
(glp, VD) auch den anwesenden Bundesrat Berset. Dieser wies die Nationalrätin darauf
hin, dass man sich zwar grundsätzlich in einer Debatte immer auf alles berufen könne,
dies aber in diesem Fall absolut keine Wirkung habe, da es keinen Zusammenhang
zwischen der Konvention und der von ihr gestellten Frage gebe. Nachdem der
Nationalrat schliesslich Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen hatte, nahm er die
Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 131 zu 46 Stimmen bei einer Enthaltung an. 2

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.03.2019
MELIKE GÖKCE

1) AB NR, 2019, S. 239 ff.
2) AB NR, 2019, S. 419 ff.; Medienmitteilung WBK-NR vom 1.2.19
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